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Was heißt 
außergewöhnliche 
Gehbehinderung? 
Als schwerbehinderte Menschen mit außerge-

wöhnlicher Gehbehinderung sind solche 

Personen anzusehen, die sich wegen der 

Schwere ihres Leidens dauernd nur mit 

fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung 

außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen 

können. 

Welcher Personenkreis 
erfüllt im allgemeinen die 
Bedingungen der 
außergewöhnlichen 
Gehbehinderung? 
- querschnittsgelähmte Menschen, 

- doppeloberschenkelamputierte Menschen, 

- doppelunterschenkelamputierte 

Menschen, 

- hüftexartikulierte Menschen, 

- einseitig oberschenkelamputierte 

Menschen, die dauernd außerstande sind, 

ein Kunstbein zu tragen bzw. nur eine 

Beckenkorbprothese tragen können oder 

zugleich unterschenkel- oder 

armamputiert sind. 

Welche schwerbehin-
derte Menschen sind 
diesem Personenkreis 
gleichzustellen? 
Gleichzustellen sind schwerbehinderte Men-

schen, die sich nach versorgungsärztlicher 

Feststellung wegen der Schwere ihres 

Leidens in gleicher Weise wie der vorstehend 

aufge-führte Personenkreis nur mit fremder 

Hilfe oder nur mit großer Anstrengung 

außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen 

können, wobei auch innere Erkrankungen 

berücksichtigt werden. 

Die Annahme einer außergewöhnlichen Geh-

behinderung darf nur auf eine Einschränkung 

der Gehfähigkeit bezogen werden.  

Bei der Beurteilung von Schäden an den 

unteren Gliedmaßen ist zu beachten, dass das 

Gehvermögen auf das Schwerste einge-

schränkt sein muss und deshalb als 

Vergleichsmaßstab weitestgehend das Geh-

vermögen eines doppeloberschenkelamputier-

ten Menschen heranzuziehen ist. Dies gilt 

auch, wenn gehbehinderte Menschen einen 

Rollstuhl benutzen. Es genügt nicht, dass ein 

solcher verordnet wurde; der Betroffene muss 

vielmehr ständig auf den Rollstuhl angewiesen 

sein.                                               

Erkrankungen der inneren Organe, die eine 

Gleichstellung rechtfertigen, sind z. B. Herz-

schäden oder Erkrankung der 

Atmungsorgane, die mit einem Grad der 

Behinderung von mindestens 80 zu beurteilen 

sind. 


